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Anmeldebogen 
 
Dieser Aufnahmebogen enthält personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der 
Erziehungsberechtigten, die gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) erhoben 
werden.  
Gemäß Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet Sie zum Zeitpunkt 
der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu informieren. 
Diese Informationen finden Sie in dem beigefügten Anhang oder in Papierform im Sekretariat 
oder in der Info-Mappe zum Schulstart oder auf unserer Homepage unter folgendem Link: 
http://www.gs-fredenbeck.de. 
 
 

Angaben zum Schulkind: 

Familienname   

Vorname(n)  

Geschlecht    männlich    weiblich       divers 

Geburtstag und Geburtsort  

Staatsangehörigkeit  

Sprache zu Hause 
(Verkehrssprache) 

 

Bekenntnis  evangelisch  katholisch  sonstiges: __________ 

Anschrift: 
- Straße, Haus-Nr. 
- PLZ, Ort 

 

E-Mail-Adresse  

Anzahl der Geschwister und 
Nummer in der Geschwisterreihe 

 

Fahrschüler/in   ja    nein 

Liegen bekannte und für den Schul-
bereich bedeutsame Erkrankungen 
(Allergien, Unverträglichkeiten) oder 
Beeinträchtigungen vor? 

  ja    nein 
 

welche: 
 

……………………………………………………………… 

Impfschutz gegen Masern liegt vor? 
(Nachweis muss vor Aufnahme in die 
Schule erbracht werden) 

 ja    nein 
 

Bemerkungen: 
 
 

Kindergartenbesuch  ja    nein 
 

Name der Einrichtung: …………………………………… 

Wurde im Kindergarten eine 
Sprachstandsfeststellung 
durchgeführt?  

 ja    nein 
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Angaben zu den Erziehungsberechtigten 

Name und Vorname der Mutter   

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 
Telefon 

 

Erreichbarkeit in Notfällen  

Name und Vorname des Vaters  

Anschrift (falls abweichend) 
- Straße, Haus-Nr.  
- PLZ, Ort 
Telefon 

 

Erreichbarkeit in Notfällen  

Ich kann als Erziehungsberechtigter mit folgenden Interessen im Schulalltag unterstützen: 
 
 
 

Angaben zur Sorgeberechtigung 
In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in 
den Fällen, in denen nicht miteinander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten 
Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie die Sorge gemeinsam 
übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge 
grundsätzlich weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 
 
Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die 
familiengerichtliche Entscheidung nachzuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann 
dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, in dem das 
Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt. 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht 
vor? 

 ja    nein 

Erfolgte die Vorlage einer 
Sorgerechtserklärung des 
Kindesvaters bei der Schule? 

 ja    nein 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige 
Sorgerecht? 

 ja    nein 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung 
wurde bei der Schule vorgelegt: 

 ja    nein 

Bemerkungen: 
 
 

Hinweis:  
Bitte denken Sie daran jede 
Datenänderung (Telefonnummer, 
Wohnort, etc.) zeitnah im Sekretariat 
mitzuteilen. 

Anmeldende/r Erziehungsberechtigte/r: 
 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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Erklärung zur Sorgeberechtigung 
 
für Schülerin/Schüler: _________________________________ 
 
 

Name der Mutter: 
 
Anschrift: 
 
 
Telefon: 
 
sorgeberechtigt: 
                                           ja 
                                           nein 

Name des Vaters: 
 
Anschrift: 
 
 
Telefon: 
 
sorgeberechtigt: 
                                           ja 
                                           nein 
 

 
 
____________________________                           ____________________________ 
Unterschrift der Mutter                                                     Unterschrift des Vaters 

 
 
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen Entscheidung 
nachzuweisen. 

 
Bei getrennt lebenden / geschiedenen Eltern: 
 

Die Schülerin/der Schüler lebt bei 
 

               der Mutter 

               der Vater 

                

 

 

V o l l m a c h t 
(nur bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht ausüben) 

 
- das Ausfüllen der Vollmacht ist freigestellt - 

 

Hiermit bevollmächtige ich Frau/Herrn ____________________________ 
 (Name der Mutter oder des Vaters bei der/dem die Schülerin/der Schüler lebt) 

 
die Interessen meiner Tochter/meines Sohnes ____________________________ 
  (Name der Schülerin/des Schülers) 

 
in allen schulischen Angelegenheiten gegenüber der zu besuchenden Schule und der Schul-
behörde zu vertreten. 
 
Die Vollmacht gilt bis zu ihrem schriftlichen Widerruf. 
 
 
___________________                           ____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des sorgeberechtigten Elternteils, bei dem  
 die Schülerin/der Schüler nicht lebt 
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Einverständniserklärungen der / des Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 
Vor- u. Nachname des Kindes: ………………………………………………………. 
 
Bitte Nichtzutreffendes streichen! 

 

Waffenerlass 

Ich/wir bestätige/n hiermit durch Unterschrift, dass der Erlass des Niedersächsischen 
Kultusministers vom 06.08.2014 betreffend „Verbot des Mitbringens von Waffen in Schulen“ 
mir/uns zur Kenntnis ausgehändigt wurde.  
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, meinem/unserem Kind das Mitbringen von dem im Erlass 
genannten Gegenständen zu verbieten. 
 
Fredenbeck, …………………………………………………………………………….. 

(Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 

Infektionsschutzgesetz 

Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 5 
Infektionsschutzgesetz“ wurde mir/uns ausgehändigt. 
 
Fredenbeck, …………………………………………………………………………….. 

(Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 
 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden/nicht einverstanden, dass im Zuge der 
Arbeitserleichterung die Daten meines/unseres Kindes per Mail verschickt werden dürfen 
(z.B. Essensmeldungen, Ganztagslisten, Krankmeldungen etc.). Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt ausschließlich zu den genannten schulorganisatorischen Zwecken, und diese werden 
selbstverständlich gemäß dem Nds. Datenschutzgesetz nicht an unberechtigte Dritte 
weitergegeben. 
 
Fredenbeck, …………………………………………………………………………….. 

(Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
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Verbot des Mitbringens von Waffen, Munition 
und vergleichbaren Gegenständen sowie von Chemikalien 

in Schulen 
 

RdErl. d. MK v. 27. 10. 2021 — 36.3-81 704/03 — 
— VORIS 22410 — 

 
Bezug: RdErl. v. 6. 8. 2014 (Nds. MBl. S. 543, SVBl. S. 458),  
 geändert durch RdErl. v. 26. 7. 2019 (Nds. MBl. S. 1158, SVBl. S. 518) 

 – VORIS 22410 – 
 

1. Es wird untersagt, Waffen i. S. des WaffG in der jeweils geltenden Fassung mit in die Schule, auf 
das Schulgelände oder zu Schulveranstaltungen zu bringen oder bei sich zu führen. Dazu gehören 
die im WaffG als verboten bezeichneten Gegenstände (insbesondere die sog. Butterflymesser, 
Faustmesser, Springmesser, Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe) sowie die 
Gegenstände, für die nach dem WaffG ein Verbot des Führens besteht (Einhandmesser und 
feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm usw.) sowie Schusswaffen. 
 

2. Das Verbot erstreckt sich auch auf gleichgestellte Gegenstände (z.B. Schreckschuss-, Reizstoff- 
und Signalwaffen), Gassprühgeräte, Hieb- und Stoßwaffen sowie waffenähnliche Gegenstände 
wie Schlachter-, Küchen- oder Taschenmesser, Pfeffersprays und Laserpointer. 

 
3. Verboten sind auch Waffen, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der Erlaubnispflicht 

oder von einem Verbot ausgenommen ist oder die vom Anwendungsbereich des WaffG ganz oder 
teilweise ausgenommen sind (z.B. Soft-Air-Waffen mit einer Bewegungsenergie der Geschosse 
bis zu 0,5 Joule oder Spielzeugwaffen). Untersagt wird auch das Mitbringen oder Beisichführen 
von Nachbildungen von Waffen, die aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mit Waffen i. S. 
des WaffG verwechselt werden können. 

 
4. Das Verbot gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die entweder im Besitz einer 

Erlaubnis zum Führen von Waffen sind (Waffenschein und kleiner Waffenschein) oder 
erlaubnisfreie Waffen erwerben dürfen. 

 
5. Untersagt wird außerdem das Mitbringen und Beisichführen von Munition jeder Art, von 

Feuerwerkskörpern, von Schwarzpulver sowie von Chemikalien, die geeignet sind, Menschen zu 
verletzen oder für explosive Verbindungen verwendet zu werden. 

 
6. Die Schulleitung kann in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, z.B. für Sport- oder 

Theaterveranstaltungen, im Hauswirtschaftsunterricht oder während Schulveranstaltungen mit 
Essenverkauf. 

 
7. Alle Schülerinnen und Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres über den Inhalt dieses 

RdErl. zu belehren. Dabei ist auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen besonders 
einzugehen. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass ein Verstoß gegen das Mitbringen der nach 
diesem RdErl. verbotenen Gegenständen ein Erziehungsmittel oder eine Ordnungsmaßnahme 
zur Folge haben kann. 

 
8. Ein Abdruck dieses RdErl. ist jeweils bei der Aufnahme einer Schülerin oder eines Schülers in eine 

Schule (in der Regel erster und fünfter Schuljahrgang sowie beim Eintritt in berufsbildende 
Schulen) den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis zu geben. 

 
9. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2022 in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 2027 außer Kraft. Der 

Bezugserlass tritt mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer Kraft. 
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In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Schulen befinden sich viele Menschen auf engem 

Raum. Daher können sich hier 

Infektionskrankheiten besonders leicht ausbreiten. 

Aus diesem Grund möchten wir, als die Leitung der o.g. Einrichtung, Sie hiermit über eine Reihe von 

Regelungen des Infektionsschutzgesetzes informieren, die dem Schutz der Kinder und des Personals vor 
ansteckenden Krankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen dienen. Folgendes ist zu beachten: 

Ärztliche Beratung zum Impfschutz 

Bei der erstmaligen Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung, muss ein schriftlicher Nachweis 

darüber vorgelegt werden, dass zeitnah vor Aufnahme eine Beratung von einer Ärztin / einem Arzt über einen 

vollständigen, altersgemäß ausreichenden Impfschutz für das Kind stattgefunden hat (§34 Abs. 10a IfSG). 

Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, muss die Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt 

benachrichtigen, das die Eltern daraufhin zu einer Beratung einladen kann. 

Masern-Impfpflicht – Masernschutzgesetz  

Am 01. März 2020 trat das „Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention“ (sog. 

Masernschutzgesetz) in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen wie 

Kindergärten oder Schulen tätig sind oder dort betreut werden, über einen ausreichenden Masernschutz 

durch Impfungen oder nach natürlicher Infektion verfügen müssen. Ein entsprechender Nachweis ist der 
Einrichtungsleitung vorzulegen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Personen, die nachweislich aus 

medizinischen Gründen (Kontraindikation) nicht geimpft werden können. Personen, die am oder vor dem 

31.12.1970 geboren sind und Kinder unter 1 Jahr sind nicht vom Masernschutzgesetz erfasst und können 

ohne Nachweis tätig werden bzw. betreut werden. 

Besuchsverbot 

Ein Kind bzw. das Personal darf gemäß Infektionsschutzgesetz die Einrichtung nicht besuchen, wenn (siehe 

Tab. 1): 

• es an einer bestimmten Infektionskrankheit erkrankt ist oder der Verdacht darauf besteht, 

• es bestimmte Krankheitserreger ausscheidet oder 

• es mit einer anderen Person, die an einer bestimmten Infektionskrankheit erkrankt ist oder der 

Verdacht darauf besteht, im selben Haushalt lebt.  

Die Verbote treten kraft des Gesetzes ein und müssen nicht durch das Gesundheitsamt angeordnet werden. 

Typische Symptome von Infektionskrankheiten sind z.B. Fieber, auffallende Müdigkeit, wiederholtes 

Erbrechen oder Durchfall. Bei einer ernsthaften Erkrankung sollten Sie ärztlichen Rat in Anspruch nehmen. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt ein ausreichender Impfschutz 

vor, kann das Gesundheitsamt in bestimmten Fällen ein Besuchsverbot aufheben. 

Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind oder bei Ihnen als Mitarbeitende aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot 

bestehen könnte (siehe auch Tab. 1), informieren Sie uns bitte unverzüglich hierüber und über die 
vorliegende Krankheit. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem 

Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 

GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 

Belehrung für Eltern und sonstige 

Sorgeberechtigte sowie Beschäftigte  

gemäß § 34 Abs. 5 bzw. Abs. 5a 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
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Ansteckenden Krankheiten vorbeugen 

Wir empfehlen Ihnen unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln einhält. Dazu 

zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach 

Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz sowohl bei den Betreuten als auch bei den Mitarbeitenden. 

Impfungen stehen teilweise auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der 

Atemluft verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. 

Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-

info.de. 

Tabelle 1: Übersicht über die Erkrankungen/Erreger, bei denen ein Besuchsverbot gemäß IfSG besteht. 

 Erkrankung 
oder -verdacht* 

Ausscheidung 
des Erregers# 

Erkrankung oder 

-verdacht in WG° 

Infektiöser (durch Viren oder Bakterien verursachter) 

Durchfall oder Erbrechen (bei Kindern < 6 Jahren) 
   

ansteckungsfähige Lungentuberkulose    
bakterielle Ruhr (Shigellose)/ Shigella spp.    
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)    
Cholera/ Vibrio cholerae O 1 und O 139    
Darmentzündung (Enteritis), durch EHEC verursacht/ 

enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
   

Diphtherie/ Corynebacterium spp.    
Hepatitis A (Leberentzündung)    

Hepatitis E (Leberentzündung)    

Hirnhautentzündung durch Haemophilus influenzae 
(Hib) Bakterien 

   

Keuchhusten (Pertussis)    
Kinderlähmung (Poliomyelitis)    
Kopflausbefall (wenn korrekte Behandlung noch nicht 

begonnen wurde) 
   

Skabies (Krätze) () (wenn korrekte Behandlung noch 

nicht durchgeführt wurde) 
   

Masern    

Meningokokken-Infektion    

Mumps    

Orthopocken Krankheiten (z.B. Affenpocken/Mpox)    
Pest    

Röteln    

Scharlach oder andere Infektionen mit S. pyogenes    
Typhus oder Paratyphus/ S. Typhi oder S. Paratyphi    
virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)    

Windpocken (Varizellen)    

* Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf 

oder Erkrankung an den markierten Krankheiten 
# Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der 

Sorgeberechtigten bei Ausscheidung der markierten Krankheitserreger 

° Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf 

oder Erkrankung an den markierten Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft (WG) 

 

Weiterführende Informationen zu den in der Tabelle aufgeführten Krankheiten und Erregern finden Sie unter 

www.rki.de/ratgeber oder www.infektionsschutz.de oder www.gesund.bund.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderärztin/-arzt oder an Ihr 

Gesundheitsamt. Auch wir als Einrichtung helfen Ihnen gerne weiter.  

http://www.impfen-info.de/
http://www.impfen-info.de/
http://www.rki.de/ratgeber
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.gesund.bund.de/
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Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten in unserer Schule. 

I. Datenverarbeitung 

Die Schule erhebt und speichert personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und 
der Erziehungsberechtigten zum Zwecke der Erfüllung des Bildungsauftrags oder der 
Fürsorgeaufgaben, zur Erziehung oder Förderung der Schülerinnen und Schüler oder zur 
Erforschung oder Entwicklung der Schulqualität, soweit dies erforderlich ist. Rechtsgrundlage 
dieser Verarbeitung ist § 31 Abs.1 Satz 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG). 
Ohne eine rechtliche Grundlage ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig, 
wenn in die Verarbeitung eingewilligt wird. Die betreffenden Daten können freiwillig von Ihnen 
angegeben werden. 

Welche personenbezogenen Daten die Schule zu welchen Zwecken verarbeitet, können Sie 
der im Anhang beigefügten Tabelle entnehmen. 

II. Übermittlungen personenbezogener Daten 
 
Die Anschrift der Schülerin oder des Schülers und der Erziehungsberechtigten wird an den 
Landkreis Stade als Träger der Schülerbeförderung und die unteren Gesundheitsbehörden 
zum Zwecke der Durchführung der Schuleingangsuntersuchung übermittelt. Grundlage für 
diese Übermittlungen ist § 31 Abs.1 S.2 NSchG. 
 
Gemäß § 31 Abs. 2 NSchG übermittelt die zuständige Meldebehörde den Grundschulen 
personenbezogene Daten der im jeweiligen Schulbezirk gemeldeten Kinder, deren 
Schulpflicht im folgenden Jahr beginnt, sowie die Daten der gesetzlichen Vertreter. Dies 
geschieht auch, wenn die Kinder vor dem Beginn der Schulpflicht durch Umzug innerhalb der 
Gemeinde den Schulbezirk wechseln oder in die Gemeinde zuziehen. Die Schule erhält 
folgende Daten durch die Meldebehörde übermittelt: 
 
1. zum Kind  
a) Familienname,  
b) Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens,  
c) Geburtsdatum und Geburtsort sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat,  
d) Geschlecht,  
 
2. zu den gesetzlichen Vertreterinnen oder Vertretern  
a) Familienname,  
b) Vornamen,  
c) Anschrift,  
d) Auskunftssperren nach § 51 des Bundesmeldegesetzes und bedingte Sperrvermerke nach 
§ 52 des Bundesmeldegesetzes. 
 
Diese Daten werden von der abgebenden Schule an die aufnehmende Schule zum Zweck der 
Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht übermittelt, wenn eine schulpflichtige Schülerin 
oder ein schulpflichtiger Schüler die Schule innerhalb Niedersachsens wechselt. Weitere 
Übermittlungen sind der im Anhang beigefügten Tabelle zu entnehmen. 
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Auftragsverarbeitung  

Die Westermann-Gruppe verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als 
Auftragsverarbeiter weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag im 
Rahmen der Nutzung des Online-Dienstes Antolin sowie die Nutzung des Online Dienstes 
Diagnose Grundschule. 

Die IServ GmbH verarbeitet auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages als 
Auftragsverarbeiter weisungsgebunden personenbezogene Daten in unserem Auftrag zum 
Zwecke der Wartung des Schulservers IServ. 

 
III. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Im Schulbereich ist für die Speicherdauer der Runderlass des Niedersächsischen 
Kultusministeriums zur „Aufbewahrung von Schriftgut in öffentlichen Schulen: Löschung 
personenbezogener Daten nach § 17 Abs. 2 NDSG“ 2.1.2012 (RdErl. d. MK v. 2.1.2012 - 11-
02201/1, 05410/1.2 (Nds.MBl. Nr.3/2012 S.81; SVBl. 3/2012 S.162) - VORIS 22560 - Im 
Einvernehmen mit der StK und dem MI -) maßgebend.  
 
IV. Betroffenenrechte 

Sie können folgende Rechte geltend machen: 
 
• Auskunft/ Akteneinsicht 

Gem. Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, Auskunft bzw. Akteneinsicht über die von 
uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten 

• Berichtigung  
Sind bei uns gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig oder unvollständig, haben 
Sie gem. Art. 16 DSGVO das Recht, diese berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen.  

• Löschung  
Art. 17 DSGVO normiert das Recht auf Löschung personenbezogener Daten. Dieses 
Recht steht Ihnen insbesondere dann zu, wenn die Speicherung der 
personenbezogenen Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben nicht mehr 
erforderlich ist oder Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen haben. 

• Einschränkung der Verarbeitung  
Gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten verlangen, wenn 

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird  
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
- wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
- oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 

haben 
 

• Widerspruch 
Sie können bei Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, ein 
Widerspruchsrecht geltend machen. Gem. Art. 21 DSGVO ist jedoch zu berücksichtigten, 
ob schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen oder die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
 

• Datenübertragbarkeit 
Ist die Verarbeitung Ihrer Daten mit Hilfe eines automatisierten Verfahrens erfolgt, 
haben Sie gem. Art. 20 DSGVO das Recht, die Daten in einem gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten und an eine andere Schule zu übermitteln bzw. 
durch uns übermitteln zu lassen. 
 



Verbleibt bei Ihnen! 

Grundschule Fredenbeck  Raakamp 6  21717 Fredenbeck  0 41 49 / 93 26 0  info@grundschule-fredenbeck.de  www.gs-fredenbeck.de 

 
• Widerruf der Einwilligung 

Sie haben gem. Art. 7 Absatz 3 DSGVO das Recht, eine uns erteilte Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

• Beschwerde  
Art. 77 DSGVO enthält ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 
Eine Beschwerde hat über das auf der Homepage der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz eingestellte Beschwerdeformular zu erfolgen. 

 
V. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
 
Die datenverarbeitende Stelle ist die Grundschule Fredenbeck, Raakamp 6, 21717 
Fredenbeck. 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter der Emailadresse: 
anja.marx@gsfredenbeck.net. 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de




Bitte zurück an die Schule! 

Grundschule Fredenbeck  Raakamp 6  21717 Fredenbeck  0 41 49 / 93 26 0  info@grundschule-fredenbeck.de  www.gs-fredenbeck.de 

 
 
 
 
 

Fotoerlaubnis-Einverständniserklärung 
(gemäß § 22, Satz 1 KunstUrhG) 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigten, 

im Rahmen von Schulveranstaltungen (u.a. Unterrichtsgängen, Projektwochen, Klassenfahrten, 
Schulprojekte etc.) entstehen Fotos der wichtigsten Akteure unserer Schule: der Schülerinnen und 
Schüler. 

Um zu zeigen, welche Klassen –und/oder Schulaktivitäten an unserer Schule durchgeführt werden und 
was über das gesamte Schuljahr an der Grundschule Fredenbeck geschieht, möchte die Schule einige 
Aufnahmen in Veröffentlichungen und auch schulintern nutzen (ohne jedwede kommerzielle Absicht). 
So können wir die Arbeit an der Grundschule Fredenbeck verdeutlichen. Dazu benötigt die Grundschule 
Fredenbeck gemäß §22, Satz 1 KunstUrhG Ihre Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, auf denen meine Tochter/mein Sohn  

___________________________________________, geboren am:___________________________ 
(Name/ Vorname der/des Schüler/in) (Geburtsdatum) 

deutlich zu erkennen ist, verwendet werden.  

Mein Einverständnis gilt im Einzelnen für folgende Verwendungszwecke: 

• Vorname des Kindes       ja  nein 

• Einzel- und Kleingruppenfoto      ja  nein 

• Klassen- oder Schulgemeinschaftsfoto     ja  nein 

• Online (Schulhomepage)       ja  nein 

• Offline (Schülerzeitung, Ausstellungen in der Schule/Klasse)  ja  nein 

• Zeitungsartikel der örtlichen Presse      ja   nein 

• Dokumentation des Klassenlebens (Weitergabe 
von Fotos von Festen, Klassenfahrten etc. an  
Sorgeberechtigter anderer Kinder)      ja  nein 

 

Erläuterungen 

• Kontaktdaten:  Die Grundschule Fredenbeck verpflichtet sich, zum Bildmaterial keine Kontaktdaten 
(Nachname, Adresse, Telefon und Email) zu veröffentlichen. 

• Widerruf und Widerspruch: Ich kann diese Zustimmung jederzeit schriftlich (auch ohne Angabe 
von Gründen) widerrufen. 

• Form: Den Widerruf reiche ich formlos und schriftlich im Sekretariat oder der Klassenlehrkraft ein. 

• Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverbreitung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell 
ausgeschlossen werden. 

 
Bitte geben Sie die Fotoerlaubnis-Einverständniserklärung unterschrieben an die jeweiligen 
Klassenlehrkräfte zurück. 

 

__________________ __________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift aller Erziehungsberechtigte(r)) 





  
  

Nutzungsordnung 
für IServ 

Name der Schule:  
 
GS Fredenbeck 
 

Präambel 
Die Schule stellt ihren Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations- und Austauschplatt- 
form IServ zur Verfügung. IServ dient ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, 
schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu 
achten. 

Nutzungsmöglichkeiten 

Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ für den innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden. 
Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den Nutzern in allgemeiner Form mit. 

Verhaltensregeln 

Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens 
acht Zeichen Länge (Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Pass- 
wort anderen Nutzern mitzuteilen. 

Die im gemeinsamen Adressbuch eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb geraten, so wenig 
personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben. 

Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. 
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie das Urheberge- 
setz zu beachten. Wer Dateien auf IServ hochlädt, über IServ versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. 
Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. 
Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. 
Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist 
ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Web- 
sites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 
Weil umfangreiche Up- und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers beeinträchtigen, sind diese 
nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen. 
Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den Administra- 
toren durchgeführt werden. 
Das IServ-System erstellt Log-Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der Schul- 
leitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 
Kommunikation 

E-Mail 

Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E-Mail-Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur für die schul- 
ische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommuni- 
kation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz der Kommu- 
nikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule ist berechtigt, im Falle 
von konkreten Verdachtsmomenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich relevanter Nutzung des E-Mail-Dienstes 
die Inhalte von E-Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert. 

Die IServ GmbH übernimmt keine Gewähr für diese Vorlage. 

Verbleibt bei Ihnen! 



  
  

Nutzungsordnung 
für IServ 

Chat 

Soweit die Schule eine Chat-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. 

Forum 

Soweit die Schule eine Forum-Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E-Mail-Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen. 
Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E-Mails die Rechte anderer zu achten. 
Massen-E-Mails, Joke-E-Mails o. ä. sind nicht gestattet. 
Die schulische E-Mail-Adresse darf nicht für private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art verwen- 
det werden. Das gilt insbesondere für alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder Google+. Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem Wissen eingetragen und nicht manipuliert. 

Hausaufgaben 

Hausaufgaben können über IServ gestellt werden, müssen aber im Unterricht angekündigt werden. Die Lehrkräfte 
achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum. 

Administratoren 

Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. 
Sollte ein Nutzer sein Passwort vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator neu vergebene 
Passwort beim nächsten Einloggen sofort zu ändern. 
Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem Administrator beantragen. 
Chat-Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein Verstoß per Klick auf den ent- 
sprechenden Schaltfläche gemeldet wurde. 

Moderatoren Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen können. Moderato- 
ren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren. 

Verstöße 
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung schulischer 
Computer sowie die Nutzung von IServ auf schulischen und privaten Geräten nicht mehr möglich. 

Quellenhinweis: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Datenschutz und Nutzungsrecht in Schulen 

Die IServ GmbH übernimmt keine Gewähr für diese Vorlage. 

Verbleibt bei Ihnen! 



  
 

 

  

Nutzungsordnung 
für IServ 

Einwilligung in die Nutzung von IServ 

Ich habe/wir haben die Datenschutzerklärung des/der [Bezeichnung der Schule] zur Nutzung 
der Kommunikations- und Austauschplattform IServ gelesen und erkläre mich/erklären uns mit den darin ent- 
haltenen Nutzungsbedingungen einverstanden. 

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit ohne nachteilige 
Folgen widerrufen kann/können. 

___________________________________ 
Ort, Datum 

__________________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)* 

__________________________________________________________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)* 
Falls nur ein(e) Personensorgeberechtigte(r) für die Unterschrift erreichbar ist, wird die mündlich erteilte Zustim- 
mung des zweiten Berechtigten durch nochmalige Unterschrift des ersten Personensorgeberechtigten bestätigt. 

____________________________________________________ 
Name und Vorname Schüler/Schülerin 

* 
 
bei Schülerinnen und Schülern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 

Schule: Ort: 
 
Fredenbeck 

Datum: 
 
11.03.2024 

Die IServ GmbH übernimmt keine Gewähr für diese Vorlage. 

Bitte zurück an die Schule! 





Bitte zurück an die Schule! 
 
 
 
 
 
 

Elternbrief zur tiergestützten Pädagogik 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in der Grundschule Fredenbeck findet tiergestützte Pädagogik statt. Im Zuge dessen 
haben die Kinder bei Bedarf die Möglichkeit im Prisma in Kontakt mit Farbratten zu 
kommen. 
 
Die Umsetzung in der Schule sieht wie folgt aus: 
• Wir nehmen immer und überall Rücksicht auf Personen, die Allergien, Angst oder 

Abneigungen vor Farbratten haben! 

• Der Umgang mit den Tieren ist freiwillig! Niemand wird zum Kontakt gezwungen! 
Auch die Tiere werden nicht zum Kontakt gezwungen. 

• Die Schüler werden über den richtigen Umgang mit Farbratten aufgeklärt! 

• Der Kontakt findet grundsätzlich nur unter unmittelbarer Aufsicht in einem 
abgesperrten Areal im Prisma statt. 

• Die Tiere bleiben in diesem Areal. 

• Die Kinder haben die Möglichkeit die Farbratten zu betrachten, zu füttern oder zu 
streicheln. Eventuell helfen die Kinder beim säubern des Käfigs. 

• Nach dem Kontakt werden die Schüler grundsätzlich aufgefordert sich die Hände 
zu waschen. 

 
Nähere Informationen können Sie gerne dem Schulkonzept entnehmen oder bei mir 
erfragen.  
 
Marina Gäbler  

Schulsozialarbeit Grundschule Fredenbeck 
Marina.gaebler@gsfredenbeck.net 
04149/932612 

 
 
Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen. 
 
Schüler:____________________________________ Klasse:______ 
 
o Mein Kind hat keine Allergien! Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei 

Bedarf Kontakt zu den Farbratten hat. 
o Mein Kind hat eine Tierhaarallergie! Ich bitte darum, dass dies berücksichtigt wird. 
o Ich möchte grundsätzlich nicht, dass mein Kind Kontakt zu Farbratten hat. Mir ist 

bewusst, dass mein Kind dadurch die Vorteile einer tiergestützten Pädagogik nicht 
oder nur begrenzt erfahren kann. 

 
___________________________________________ 
(Datum/Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

mailto:Marina.gaebler@gsfredenbeck.net




 
 

Hauptdienstgebäude: 
 

Kreishaus 

Am Sande 2 

21682 Stade 

Telefon: (0 41 41) 12-0 

Telefax: (0 41 41) 12-1025 

eMail: info@landkreis-stade.de 

www.landkreis-stade.de 

Bankverbindungen: 
 
Kreissparkasse Stade 

IBAN: DE82 2415 1116 0000 1000 24 

SWIFT-BIC: NOLADE21STK 

 

Volksbank Stade-Cuxhaven eG  

IBAN: DE64 2419 1015 1001 2125 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1SDE 

Allgemeine Öffnungszeiten: 
 
Montag, Dienstag: 

8.00 bis 12.00 Uhr + 14.00 bis 15.30 Uhr 

Mittwoch, Freitag: 

8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag: 

8.00 bis 17.00 Uhr 

 

Öffnungszeiten Straßenverkehrsamt 
Stade und Buxtehude: 
Montag, Dienstag: 

8.00 bis 15.30 Uhr 

Mittwoch, Freitag: 

8.00 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag: 

8.00 bis 17.00 Uhr 

 

  Außerhalb der Öffnungszeiten können gerne Termine vereinbart werden. 

 

Allgemeine Informationen 
zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben 
der Art. 12 bis 14 der DSGVO beim Landkreis Stade 

 
- Zahnärztliche Untersuchungen nach § 21 SGB V – 

 
1. Kontaktdaten der Verantwortlichen 
Für datenschutzrechtliche Angelegenheiten des Landkreises Stade trägt die grundsätzliche 
Verantwortung  
 
Landkreis Stade 
- Der Landrat - 
Am Sande 2 
21682 Stade 
Telefon: 04141 12-0 
Telefax: 04141 12-1025 
E-Mail: info@landkreis-stade.de 
 
Darüber hinaus können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Stade 
 
ITEBO GmbH 
Servicebereich Datenschutz und IT-Sicherheit 
Stüvestraße 26 
49076 Osnabrück  
Telefon: 0541 9631-222 
E-Mail: dsb@itebo.de  
 
wenden.  
 
2. Zu welchem Zweck und aufgrund welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten? 
 
Die Daten werden verarbeitet zum Zweck der Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen 
mit dem Ziel der Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen auf Grundlage des § 57 des 
Nds. Schulgesetzes (NSchG) in V. m § 5 Abs. 3 des Nds. Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (NGöGD) i.V. m. § 21 Abs. 1 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs (siehe 
Rückseite). 
 
Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung: Art. 9 Abs. 2 Buchstabe h, Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) 
 
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten von der Schule an das Gesundheitsamt erfolgt auf 
Grundlage des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NSchG. 
 
 

mailto:dsb@itebo.de
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3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?  
 
Für jedes untersuchte Kind wird eine Patientenakte angelegt. Diese enthält die von den 
Kindertagesstätten/Schulen weitergegebene Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Adresse des Kindes sowie Namen und Kontaktdaten der Sorgeberechtigten. Ergebnisse der 
zahnärztlichen Untersuchungen werden in der Patientendatei dokumentiert. 
 
4. Wer sind die Empfänger der personenbezogenen Daten? 
 
Der Zahnärztliche Dienst des Gesundheitsamts des Landkreises Stade. Behandlungsbedürftige 
Befunde werden den Sorgeberechtigten über ein dem Kind ausgehändigten Schriftstück mitgeteilt. 
 
5. Weitergabe von Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation? 
 
Keine Weitergabe 
 
6. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben? 
 
Alle personenbezogenen Daten, dürfen wir nur dann an andere Stellen oder Personen 
weitergeben, wenn Sie dem explizit zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelassen 
ist. 
 
7. Wie verarbeiten wir Ihre Daten? 
 
In weitgehend automationsgestützten Verfahren werden Ihre personenbezogenen Daten 
gespeichert. Wir setzen dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechend dem aktuellen Stand der Technik ein, um Ihre personenbezogenen Daten gegen 
unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen 
unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen. 
 
8. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 
Wie für alle Patientenakten zutreffend, werden die personenbezogenen Daten für zehn Jahre 
gespeichert und danach vernichtet. 
 
9. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie? 
 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben 
sich insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Recht auf Auskunft 
Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In 
Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der 
erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum 
konkreten Verwaltungsverfahren gemacht werden. 
 
Recht auf Berichtigung 
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung 
verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 
 
Recht auf Löschung 
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung 
hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen 
Aufgaben noch benötigt werden. 
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Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu 
verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht entgegen, soweit an der Verarbeitung 
ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. 
 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht 
nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht oder 
eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet. 
 
Recht auf Beschwerde 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang 
nachgekommen sind, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde 
einlegen. 
 
Die Kontaktdaten der Niedersächsischen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz lauten: 
 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  
Prinzenstr.5 
30159 Hannover 
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
 
§ 57 Niedersächsisches Schulgesetz: Teilnahme an der Gruppenprophylaxe zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen 
Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme an den Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von 
Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe) nach § 21 Abs. 1 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs 
verpflichtet. 
 
§31 Niedersächsisches Schulgesetz: Verarbeitung personenbezogener Daten 
Schulen dürfen nach §31 Abs.2 personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler den Landkreisen, 
Kreisfreien Städten und der Region Hannover übermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach §5 
NGöGD erforderlich ist. 
 
§ 21 SGB V Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe) 
(1) Die Krankenkassen haben im Zusammenwirken mit den Zahnärzten und den für die 
Zahngesundheitspflege in den Ländern zuständigen Stellen unbeschadet der Aufgaben anderer gemeinsam 
und einheitlich Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen ihrer Versicherten, die 
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu fördern und sich an den Kosten der Durchführung zu 
beteiligen. Sie haben auf flächendeckende Maßnahmen hinzuwirken. 
In Schulen und Behinderteneinrichtungen, in denen das durchschnittliche Kariesrisiko der Schüler 
überproportional hoch ist, werden die Maßnahmen bis zum 16. Lebensjahr durchgeführt. Die Maßnahmen 
sollen vorrangig in Gruppen, insbesondere in Kindergärten und Schulen, durchgeführt werden; sie sollen 
sich insbesondere auf die Untersuchung der Mundhöhle, Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, 
Ernährungsberatung und Mundhygiene erstrecken. Für Kinder mit besonders hohem Kariesrisiko sind 
spezifische Programme zu entwickeln. 
 
§ 5 Niedersächsisches Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) Kinder- und 
Jugendgesundheit 
(3) Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der zuständigen Stellen für die 
Zahngesundheitspflege nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buchs des Sozialgesetzbuchs wahr. 

mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de




 

Dienstgebäude/ 
Paketanschrift 
Hans-Böckler-Allee 5 
30173 Hannover/ 
Postfach 161 
30001 Hannover 

Nächste U-Bahn- 
Station 
Braunschweiger 
Platz 

Telefon 
(05 11) 1 20-0 
Telefax 
(05 11) 1 20-74 50 
 

E-Mail 
poststelle@mk.niedersachsen.de 

Bankverbindung 
IBAN: DE52 2505 0000 0106 0217 10 
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H 

 

 
 
 

Niedersächsisches Kultusministerium, Postfach 1 61, 30001 Hannover 

Niedersächsisches 
Kultusministerium 

 
 
 

Informationsblatt zur Flexibilisierung des Einschulungstermins  

 

1. Beginn der Schulpflicht 
Die Schulpflicht beginnt in dem Schuljahr, in dem ein Kind das sechste Lebensjahr bis zum 
30. September vollendet.  
Die Möglichkeit der Einschulung von „Kann“-Kindern, die erst nach dem 30. September das 
sechste Lebensjahr vollenden, bleibt erhalten. 

2. Flexibilisierung des Einschulungstermins 
Für Kinder, die in dem Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September eines Jahres das sechste 
Lebensjahr vollenden, können die Erziehungsberechtigten den Schulbesuch durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr hinausschieben; die formlose Erklärung ist vor 
dem Beginn des betreffenden Schuljahres bis zum 1. Mai gegenüber der Schule abzugeben. Sie 
muss nicht begründet werden. Es handelt sich um die Kinder, die in dem Zeitraum vom 2. Juli 
bis zum 1. Oktober ihren sechsten Geburtstag haben. 

3. Regelung für Grundschulen mit Eingangsstufe oder Grundschulen mit einem Schul-
kindergarten  

Die Möglichkeit des Aufschiebens des Schuleintritts gilt auch bei Grundschulen mit Eingangsstu-
fe (§ 6 Abs. 4 NSchG) und Grundschulen mit einem Schulkindergarten (§ 6 Abs. 3 NSchG).  

4. Umentscheidungen nach dem 1. Mai 
Der Stichtag 1. Mai verbietet es der Schule nicht, Kinder noch nach diesem Termin aufzuneh-
men, wenn sich die Erziehungsberechtigten noch umentscheiden sollten. Sie haben bei schuld-
hafter Versäumnis der Frist allerdings keinen Rechtsanspruch mehr auf die sofortige Einschu-
lung (bzw. im umgekehrten Fall, bei Versäumung der Frist, auf „Aufschieben“). 

5. Anrechnung des Aufschiebens des Schulbesuchs auf die Mindestschulzeit 
Bei dem Beginn der 9-jährigen Mindestschulzeit im Primarbereich und Sekundarbereich I nach 
§ 66 Satz 3 NSchG ist auf die Einschulung abzustellen.  

6. Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung 
Kinder, deren Erziehungsberechtigte von der Möglichkeit des Aufschiebens des Schulbesuchs 
Gebrauch machen, müssen wie gehabt weiterhin an der Schuleingangsuntersuchung teilneh-
men (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NSchG). Diese ist eine der Grundlagen  für Eltern und für Schul-
leitung für eine Beratung und Entscheidungsfindung über den Zeitpunkt der Einschulung – auch 
für den Fall, dass Erziehungsberechtigte sich noch anders entscheiden. Die Schulleitung benö-
tigt eine hinreichende Entscheidungsgrundlage für eine eventuelle Zurückstellung nach § 64 
Abs. 2 NSchG. 
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Wenn bei der Schuleingangsuntersuchung festgestellt wird, dass die Kinder die Schulfähigkeit 
aufweisen, müssen diese Kinder im Jahr vor der Einschulung kein zweites Mal vorgestellt wer-
den. 

7. Anforderungen an die Erklärung 
Die Erklärung ist von beiden sorgeberechtigten Elternteilen abzugeben. Steht das Sorgerecht 
nur einem Elternteil zu, so genügt die Erklärung dieses Elternteils. 

8. Verbleib der Kinder, deren Einschulung um ein Jahr hinausgeschoben wird 
Kinder, deren Erziehungsberechtigte von der flexiblen Neuregelung Gebrauch machen und für 
die der Schulbesuch um ein Jahr hinausgeschoben wird, haben bis zu ihrem Schuleintritt einen 
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz im Umfang von mindestens vier Stunden täglich an 
fünf Tagen in der Woche. Der örtliche Träger und die Gemeinde, die die Förderung der Kinder in 
Tageseinrichtungen nach § 13 Nds. AG SGB VIII wahrnimmt, haben ferner darauf hinzuwirken, 
dass je nach Bedarf in zumutbarer Entfernung Kindertagesstätten angeboten werden, die ganz-
tags betreuen oder zumindest eine tägliche Betreuungszeit von wenigstens sechs Stunden an 
fünf Tagen in der Woche anbieten. 

Ob ein Kind, dessen Erziehungsberechtigten von der Flexibilisierung des Einschulungstermins 
Gebrauch machen, in seiner bisherigen Einrichtung weiter betreut werden kann, obliegt den 
Entscheidungen des Trägers der Kindertageseinrichtung und des örtlichen Trägers der Kinder- 
und Jugendhilfe. 

 


